
333 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (255 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Versorgungs­

sicherungsgesetz geändert wird 

Das Versorgungssicherungsgesetz, BG BI. 
Nr. 282/ 1980, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 30511982 läuft am 30. Juni 1984 aus. 
Die Geltungsdauer des Versorgungssicherungsge­
setzes soll um vier Jahre verlängert werden. Das 
Versorgungssicherungsgesetz trifft Vorsorgen zur 
Bewältigung von allfälligen Krisen, eine V ollzie­
hungspraxis in solchen Situationen ist daher nicht 
gegeben. Im Zusammenhang mit den Arbeiten des 
Bundes-Versorgungssicherungsausschusses und mit 
den koordinierten Übungen im Rahmen der 
Umfassenden Landesverteidigung zeigt es 'sich, daß 
Verfeinerungen des Kriseninstrumentariums mög­
lich und zum Teil erforderlich sind. Die meisten 
Bestimmungen des Entwurfes der Novelle dienen 
diesem Zweck. 

Die Verfassungsbestimmung des Art. I des 
Gesetzentwurfes begründet für die vorgeschlagene 
Geltungsdauer des Versorgungssicherungsgesetzes 
die ausschließliche Bundeskompetenz in Gesetzge­
bung und Vollziehung ,hinsichtlich der im Versor­
gungssicherungsgesetz enthaltenen Regelungen, 

Der Handelsausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage erstmals in seiner Sitzung am 
15. Mai 1984 in Verhandlung genommen. Nach 
einer Wortmeldung' des Abgeordneten Dr. 
He i n d I wurde einstimmig beschlossen, zur wei­
teren Behandlung dieser Materie einen Unteraus­
schuß einzusetzen, dem von der Sozialistischen 
Partei Österreichs die Abgeordneten Mag. Brigitte 

Höll 

Berichterstatter 

E der e r, Dr. He i n d I, H ö 11, M ü h I b a -
ehe r (Obmannstellvertreter), S t ra ehe und 
Heidelore W ö rn d I, von der Österreichischen 
Volkspartei die Abgeordneten Dr. F r i z b erg, 
Hietl, Dipl.-Kfm. Löffler, Stau dinger 
(Obmann) und Ingrid Ti c h y - S ehr e der 
sowie von der Freiheitlichen Partei Österreichs der 
Abgeordnete G r a b her - M e y e r (Schriftfüh­
rer) angehörten. 

Der Unterausschuß hielt noch am gleichen Tag 
seine konstituierende Sitzung ab und hat die Regie­
rungsvorlage in einer weiteren Sitzung unter Bei­
ziehung von Experten beraten und über den Text 
des Gesetzentwurfes Einvernehmen erzielt. Zum 
Schriftführer für die Unterausschußsitzung am 
8. Juni 1984 wurde Abgeordneter Ei g r u b e r 
gewählt. 

Der Handelsausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage am 8. sowie am 20. Juni 1984 
neuerlich in Verhandlung gezogen. Der Obmann 
des Unterausschusses Abgeordneter S tau d i n -
ger berichtete über das Ergebnis der Beratungen 
im Unterausschuß. 

Bei der Abstimmung wurde di~ Regierungsvor­
lage in der vom Unterausschuß vorgeschlagenen 
Fassung einstimmig angenommen. 

Der Handelsausschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie­
rung vorgelegten Gesetzentwurf (255 der Beilagen) 
mit den a n g e s chi 0 s sen e n Ab ä n der u n -
gen die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1984 06 20 "" 

Staudinger 

Obmann 
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2 333 der Beilagen 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 255 der Beilagen 

1. Im Art. I Abs. 1 und im Art. II Z 5 ist jeweils 
die Jahreszahl ,,1986" durch die Jahreszahl ,,1988" 
zu ersetzen. 

2. Im Art. II hat in Z 1 der § 5 Abs. 2 Z 2 wie 
folgt zu lauten: 

,,2. die der Deckung des eigenen betrieblichen 
Bedarfes im Rahmen von Lenkungsmaßnah­
men dienen, sowie solche, die für Zwecke der 
militärischen Landesverteidigung vorrätig 
gehalten werden und nicht zur Abgabe an 
Dritte bestimmt sind," 

3. Im Art. II hat die 22 wie folgt zu lauten: 

2. § 5 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3)Vorräte gemäß Abs. 2 2 1 sind dem Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
innerhalb. von 48 Stunden nach Inkrafttreten von 
Lenkungsmaßnahmen schriftlich zu melden. Mel­
dungen von Gemeinden sind eine Angelegenheit 
des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde." 
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